
 
 

 
Tarifordnung Kulturhaus Rosengarten 
 
Kosten/Dauer/Rückzug 
 
 
1) Kulturelle Veranstaltungen, Konzerte, Kleintheater im Kulturhaus Rosengar-

ten 
 
a) Benutzung Kellertheater, Künstlergarderobe durch Theatervereine mit Pro-
ben: 
beinhaltet: abgestufter Saals, erhöhter Bühnenbereich, sep. Bühneneingang, Künst-
lergarderobe mit WC/Dusche, Theaterlichtanlage und Tonanlage (Bedienung selber 
organisieren, Instruktion durch Personal KRG), Reinigung. Reservationen, Kasse und 
Bar wird durch Kulturhaus Rosengarten abgewickelt. 
Von den Einnahmen 70 % an die Künstlergruppe, 30 % Kulturhaus an die 
Stiftung zum Rosengarten, Grüsch. 
Sämtliche Einnahmen der Bar gehen ebenfalls an die Stiftung. 
 
 
b) Benutzung Kellertheater, Künstlergarderobe durch Schulen: 
beinhaltet: abgestufter Saals, erhöhter Bühnenbereich, sep. Bühneneingang, Künst-
lergarderobe mit WC/Dusche, Theaterlichtanlage und Tonanlage (Bedienung selber 
organisieren, Instruktiondurch Personal KRG), Reinigung 
Fr. 50.-- pro Aufführung 
Sämtliche Einnahmen der Bar gehen an die Stiftung zum Rosengarten, Grüsch. 
 
c) Technikpersonal 
Fr. 40.--/Person 
 
d) zusätzliches Hilfspersonal 
Fr. 30.--/Person 
 
 
2) Ausstellungen 
 
a) Benutzung Ausstellungsräumlichkeiten EG 
beinhaltet Ausstellungsräume (Bilderaufhängevorrichtung, Beleuchtung, Kassadienst 
während der Ausstellungszeit jeweils Samstag/Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr, 
Reinigung). Weitere Dienstleistungen wie z. B. Apéro Vernissage und Personal nach 
Absprache. 
Mind. 25% der Bruttoverkäufe 



3) Versammlungen, Kongresse, Bankette 
 
a) Benutzung Begegnungsraum, Kellertheater, Garten oder Rittersaal 
Beinhaltet zusätzlich Benützung Küche, Bankettmobiliar, WC 
Fr. 150.-- pro Tag oder Abend 
 
b) Hilfspersonal (z.B. Organisation und/oder Mithilfe bei Apéro, Nachtessen) 
Fr. 30.-- pro Person und Stunde 
 
 
4) Privatanlässe 
 
a) Benutzung Begegnungsraum, Kellertheater, Garten oder Rittersaal 
beinhaltet zusätzlich Benützung Küche, Bankettmobiliar, WC 
Bei Privatanlässen werden die Mietkonditionen je nach Anlass und Dauer von 
Geschäftsstelle und in Absprache mit dem Benutzer festgelegt. Sie variieren 
von Fr. 50.-- bis Fr. 150.-- 
 
b) Hilfspersonal (z.B. Organisation und/oder Mithilfe bei Apéro, Nachtessen) 
Fr. 30.-- pro Person und Stunde 
 
c) Dekoration oder zusätzliche zu beschaffende Ausrüstung 
Diese Kosten werden nach Aufwand an den Benutzer weiterverrechnet 
 
 
5) Hausführungen 
 
a) Das Angebot mit Führungen durchs Haus umfasst eine Führung mit 
Besichtigung des ganzen Hauses für Gruppen bis 20 Personen. 
beinhaltet Nutzung des Hauses für Besichtigung  
Fr. 50.—plus reduzierter Eintritt (Fr. 3.00/Person) 
 
b) Führungen durch fachkundiges Führungspersonal für spezielle Angebote 
(z. B. Ausstellungsführung, Themenführung) sind  auf Anfrage möglich. 
Konditionen je nach zusätzlichem Aufwand 
 
 
 
 
 
 
 
 


